
3.  Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafterin für das Geschäftsjahr 2020/2021

1.  Feststellung des Jahresabschlusses der KWS SAAT SE & Co. KGaA für das Geschäftsjahr vom 1. Juli 2020 bis zum  30. Juni 2021

Weisungen zu den Tagesordnungspunkten 
   Ja           Nein      Enthaltung

KWS SAAT SE & Co. KGaA 
c/o C-HV AG 
Gewerbepark 10 
92289 Ursensollen 
 
Telefax: + 49 962892 99 871 
E-Mail: hauptversammlung@kws.com

Unterschrift(en) bzw. Angabe des Namens des / der hier Erklärenden:

Ich/Wir bevollmächtige(n) die von der KWS SAAT SE & Co. KGaA benannten Stimmrechtsvertreter (Peter Vogt und Martin Heistermann, beide Berlin),  
jeweils einzeln und mit dem Recht zur Unterbevollmächtigung, mich/uns auf der ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der KWS SAAT SE & Co. KGaA  
am 2. Dezember 2021 ohne Offenlegung meines/unseres Namens im Teilnehmerverzeichnis zu vertreten und das Stimmrecht für mich/uns gemäß  
meinen/unseren nachfolgenden Weisungen auszuüben.

5.  Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021/2022

Ort, Datum:

Vollmacht an einen Dritten

Vollmacht und Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KGaA 

8.  Zustimmung zur Änderung des Gewinn- und Verlustabführungsvertrags mit der KWS Landwirtschaft GmbH

7.  Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 

6.  Billigung des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vorstands der persönlich haftenden Gesellschafterin

4.  Entlastung des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020/2021

2.  Verwendung des Bilanzgewinns

Anträge 
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie unter www.kws.de/hauptversammlung. 
Wenn Sie zu Gegenanträgen, die sich nicht in der Ablehnung eines Vorschlags der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats erschöpfen, 
oder zu aktionärsseitigen Wahlvorschlägen Weisungen erteilen möchten, können Sie die nachfolgende Tabelle nutzen. 
Erläuterungen hierzu finden Sie unter der vorgenannten Internetadresse.

 

Vor- und Nachname/Firma:

Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit

Straße, PLZ Wohnort/Sitz:

mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens bei der Wahrnehmung meiner/unserer sämtlichen Rechte im Zusammenhang mit der am 
2. Dezember 2021 stattfindenden ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der KWS SAAT SE & Co. KGaA zu vertreten.  
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.

 oder

Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen bzw. Vollmacht an einen Dritten

Telefonnummer oder E-Mail für eventuelle Rückfragen (freiwillig):

Name, Vorname/Firma des Aktionärs:

Zugangskartennummer:

Ihre Aktionärsdaten:

Straße, PLZ Wohnort/Sitz:

Anzahl Aktien:

Bitte beachten Sie auch die auf der Rückseite abgedruckten Hinweise zur Nutzung dieses Formulars!



Wichtige Hinweise 
 
Vollmachtserteilung an einen Dritten 
 
Sie können Ihre versammlungsbezogenen Rechte durch einen bevollmächtigten Dritten ausüben. Sie können dazu das oben auf dieser Zugangskarte 
abgedruckte Vollmachtsformular (auch verfügbar zum Herunterladen unter www.kws.de/hauptversammlung) verwenden. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl 
vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft erklärt 
werden. Bitte senden Sie die Vollmacht an folgende Adresse: 
KWS SAAT SE & Co. KGaA, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Fax-Nr. 09628 92 99 871, E-Mail: hauptversammlung@kws.com. 
Auf demselben Weg kann auch der Widerruf oder der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung per Post (fristgemäßer Eingang bei der Gesellschaft), per 
Telefax oder per E-Mail erfolgen. 
 
Bevollmächtigte können ebenso wie Aktionäre nicht physisch an der Hauptversammlung, die als rein virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, teilnehmen. 
Auch die Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können Stimmen ausschließlich im Wege der 
elektronischen Briefwahl abgeben. Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt (wenn die 
Zugangskarte nicht auf den Bevollmächtigten ausgestellt ist) voraus, dass dieser vom Vollmachtgeber die diesem übermittelten Zugangsdaten erhält. 
 
Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs sowie einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG 
oder sonstiger den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellter Institutionen oder Personen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen 
Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen 
einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. 
 
Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KGaA 
 
Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an. Sie können dazu das umseitig auf dieser 
Zugangskarte abgedruckte Vollmachts- und Weisungsformular (auch verfügbar zum Herunterladen unter www.kws.de/hauptversammlung) verwenden. Die 
Stimmrechtsvertreter sind nur soweit zur Stimmrechtsausübung befugt, wie Sie eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu dem jeweiligen 
Tagesordnungspunkt erteilt haben. Es darf zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Sollte es unter einem 
Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die 
einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Vollmachten und 
Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen. 
 
Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte bis spätestens 30. November 2021, 24.00 Uhr (MEZ), (Eingang bei der Gesellschaft) an folgende Adresse: 
KWS SAAT SE & Co. KGaA, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Fax-Nr. 09628 92 99 871, E-Mail: hauptversammlung@kws.com. 
Auch der Widerruf oder die Änderung von erteilten Vollmachten und Weisungen kann per Post, per Telefax oder per E-Mail nur bis zum 30. November 2021, 
24:00 Uhr (MEZ), (Eingang bei der Gesellschaft) erfolgen. 
 
Elektronische Briefwahl, Bevollmächtigung eines Dritten oder Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet 
 
Sie können Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eine Vollmacht an Dritte auch über unser HV-Portal über die Internetseite 
www.kws.de/hauptversammlung erteilen. Auch besteht dort die Möglichkeit, Ihre Stimme per elektronischer Briefwahl abzugeben. Die elektronische Briefwahl 
sowie Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können Sie auch über das HV-Portal ändern oder widerrufen, ebenso können Sie über das HV-Portal 
erteilte Vollmachten an Dritte widerrufen. 
 
Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der (elektronischen) Briefwahl ausgeübt als auch Vollmachten mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der KWS 
SAAT SE & Co. KGaA erteilt, werden die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KG KGaA von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen, 
solange die (elektronische) Briefwahl nicht ausdrücklich widerrufen wurde. 
 
Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen finden Sie auf unserem Informationsblatt 
abrufbar unter www.kws.de/hauptversammlung.

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.kws.de/hauptversammlung.  
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Anträge
Zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären finden Sie unter www.kws.de/hauptversammlung.Wenn Sie zu Gegenanträgen, die sich nicht in der Ablehnung eines Vorschlags der persönlich haftenden Gesellschafterin und/oder des Aufsichtsrats erschöpfen, oder zu aktionärsseitigen Wahlvorschlägen Weisungen erteilen möchten, können Sie die nachfolgende Tabelle nutzen. Erläuterungen hierzu finden Sie unter der vorgenannten Internetadresse.
Ich/Wir bevollmächtige(n) hiermit
mich/uns unter Offenlegung meines/unseres Namens bei der Wahrnehmung meiner/unserer sämtlichen Rechte im Zusammenhang mit der am 
2. Dezember 2021 stattfindenden ordentlichen virtuellen Hauptversammlung der KWS SAAT SE & Co. KGaA zu vertreten. 
Der/Die Bevollmächtigte ist berechtigt, einen Unterbevollmächtigten zu bestellen.
 oder
Formular zur Erteilung von Vollmacht und Weisungen bzw. Vollmacht an einen Dritten
Zugangskartennummer:
Ihre Aktionärsdaten:
Bitte beachten Sie auch die auf der Rückseite abgedruckten Hinweise zur Nutzung dieses Formulars!
Wichtige Hinweise
Vollmachtserteilung an einen Dritten
Sie können Ihre versammlungsbezogenen Rechte durch einen bevollmächtigten Dritten ausüben. Sie können dazu das oben auf dieser Zugangskarte abgedruckte Vollmachtsformular (auch verfügbar zum Herunterladen unter www.kws.de/hauptversammlung) verwenden. Die Erteilung einer Vollmacht ist sowohl vor als auch während der Hauptversammlung zulässig und kann sowohl gegenüber dem zu Bevollmächtigenden als auch gegenüber der Gesellschaft erklärt werden. Bitte senden Sie die Vollmacht an folgende Adresse:KWS SAAT SE & Co. KGaA, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Fax-Nr. 09628 92 99 871, E-Mail: hauptversammlung@kws.com.Auf demselben Weg kann auch der Widerruf oder der Nachweis einer erteilten Bevollmächtigung per Post (fristgemäßer Eingang bei der Gesellschaft), per Telefax oder per E-Mail erfolgen.Bevollmächtigte können ebenso wie Aktionäre nicht physisch an der Hauptversammlung, die als rein virtuelle Hauptversammlung abgehalten wird, teilnehmen. Auch die Bevollmächtigten (mit Ausnahme der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter) können Stimmen ausschließlich im Wege der elektronischen Briefwahl abgeben. Die Ausübung der versammlungsbezogenen Rechte über das HV-Portal durch den Bevollmächtigten setzt (wenn die Zugangskarte nicht auf den Bevollmächtigten ausgestellt ist) voraus, dass dieser vom Vollmachtgeber die diesem übermittelten Zugangsdaten erhält.Bei der Bevollmächtigung eines Intermediärs sowie einer Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters im Sinne von § 134a Abs. 1 Nr. 3, Abs. 2 Nr. 3 AktG oder sonstiger den Intermediären nach § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellter Institutionen oder Personen sowie für den Widerruf und den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustimmen.
Vollmachts- und Weisungserteilung an die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KGaA
Wir bieten Ihnen auch die Möglichkeit der Stimmrechtsvertretung durch die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft an. Sie können dazu das umseitig auf dieser Zugangskarte abgedruckte Vollmachts- und Weisungsformular (auch verfügbar zum Herunterladen unter www.kws.de/hauptversammlung) verwenden. Die Stimmrechtsvertreter sind nur soweit zur Stimmrechtsausübung befugt, wie Sie eine ausdrückliche und eindeutige Weisung zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilt haben. Es darf zu jedem Tagesordnungspunkt bzw. Unterpunkt nur ein Feld angekreuzt werden. Sollte es unter einem Tagesordnungspunkt zu Einzelabstimmungen über zusammengefasste Beschlussvorschläge kommen, so gilt Ihre Weisung jeweils entsprechend für die einzelnen Beschlussvorschläge. Die Stimmrechtsvertreter nehmen weder im Vorfeld noch während der virtuellen Hauptversammlung Vollmachten und Weisungen zur Einlegung von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.Das ausgefüllte Formular senden Sie bitte bis spätestens 30. November 2021, 24.00 Uhr (MEZ), (Eingang bei der Gesellschaft) an folgende Adresse:KWS SAAT SE & Co. KGaA, c/o C-HV AG, Gewerbepark 10, 92289 Ursensollen, Fax-Nr. 09628 92 99 871, E-Mail: hauptversammlung@kws.com.Auch der Widerruf oder die Änderung von erteilten Vollmachten und Weisungen kann per Post, per Telefax oder per E-Mail nur bis zum 30. November 2021, 24:00 Uhr (MEZ), (Eingang bei der Gesellschaft) erfolgen.
Elektronische Briefwahl, Bevollmächtigung eines Dritten oder Vollmachts- und Weisungserteilung per Internet
Sie können Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft sowie eine Vollmacht an Dritte auch über unser HV-Portal über die Internetseite www.kws.de/hauptversammlung erteilen. Auch besteht dort die Möglichkeit, Ihre Stimme per elektronischer Briefwahl abzugeben. Die elektronische Briefwahl sowie Vollmacht/Weisungen an die Stimmrechtsvertreter können Sie auch über das HV-Portal ändern oder widerrufen, ebenso können Sie über das HV-Portal erteilte Vollmachten an Dritte widerrufen.Werden sowohl das Stimmrecht im Wege der (elektronischen) Briefwahl ausgeübt als auch Vollmachten mit Weisungen an die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KGaA erteilt, werden die Stimmrechtsvertreter der KWS SAAT SE & Co. KG KGaA von der ihnen erteilten Vollmacht keinen Gebrauch machen, solange die (elektronische) Briefwahl nicht ausdrücklich widerrufen wurde.
Weitere rechtliche Hinweise sowie Informationen finden Sie auf unserem Informationsblattabrufbar unter www.kws.de/hauptversammlung.
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten im Zusammenhang mit unserer Hauptversammlung finden Sie auf der Internetseite der Gesellschaftunter www.kws.de/hauptversammlung. 
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